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Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes:

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß § 6 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun­
reinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutz- 

vom 26.09.2002 (BGBl I S. 3830) in Verbindung mit § 4 Abs. 1 BImSchG 
Und 7„1o,BllIlSchG SOWie den §§ 1 und 2 der Verordnung über genehmigungsbedürftige Anla- 
f o LwSchV)-1VOm 14-03-1997 (BGBI-1 S- 504) und Nr. 1.6, Spalte 2 des Anhangs der 

. BImSchV, jeweils in der zu Zeit geltenden Fassung, erteilen wir Ihnen

die immissionsschutzrechtliche Genehmigung

zur Errichtung und zum Betrieb von einer Windkraftanlagen des Typs Enercon E70/E4 
Nabenhohe 85 m, Rotordurchmesser 70 m, 2 MW in der Gemarkung Illerich, Flur 4, 
Flurst.: 113 und 114

auf der Grundlage und nach Maßgabe der beigefügten Unterlagen entsprechend dem ebenfalls 
beigefügten „Verzeichnis der Anlagen zum Genehmigungsbescheid“.

?U/oSmhorSSÜUn^ ^r Voraussetzungen des § 6 BImSchG ergeht die Genehmigung gemäß 
S 12 BImSchG mit den nachfolgend aufgeführten Nebenbestimmungen:

Sprechzeiten

Montags bis Freitags 08.00 - 12.•
KFZ-Zulassungsstelle 07.30 - 12.'
zusätzlich Donnerstags 14.00 - i8.(
weitere Sprechzeiten nach Vereinbarung
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I. Allgemeine Nebenbestimmungen
• Gemäß § 18 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG erlischt die Genehmigung, wenn die Anlage nicht in­

nerhalb von drei Jahren nach Bestandskraft dieses Bescheides in Betrieb genommen wird. 
Baubeginn und Inbetriebnahme der Anlage sind uns daher jeweils umgehend schriftlich an­
zuzeigen.

• Der Baubeginn der Windkraftanlagen ist folgenden Stellen mitzuteilen.

Kreisverwaltung Cochem-Zell, Immissionsschutzbehörde, Postfach 1320, 56803 Cochem

Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord -Regionalstelle Gewerbeaufsicht-, 
Stresemannstr. 3-5, 56068 Koblenz

Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz, Referat Luftverkehr, Gebäude 890,
55483 Hahn-Flughafen

Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz, Referat 10214, 
Kaiser-Friedrich-Straße 1, 55116 Mainz

Die Mitteilungen müssen jeweils eine Woche vor Baubeginn bei diesen Stellen vorliegen.

• Ein Wechsel des Betreibers bzw, ein Verkauf der Windkraftanlage ist der Kreisverwaltung 
Cochem-Zell anzuzeigen. •

• Die über das Fernüberwachungssystem aufgezeichneten Wind- und Anlagendaten sind ein 
Jahr aufzubewahren und auf Verlangen der Kreisverwaltung vorzulegen. Die aufgezeichne­
ten Daten müssen einsehbar sein und in Klarschrift vorgelegt werden können. Es müssen 
mindestens die Parameter Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Leistung und Drehzahl er­
fasst werden.
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Immissions- und arbeitsschutzrechtliche Nebenbestimmungen

Lärm:

1.

2.

3.

Die beantragte Windkraftanlage WKA 172 vom Typ Enercon E66/18.70 darf zur Nachtzeit 
zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr nicht betrieben werden.

Die beantragte Windkraftanlage WKA 172 vom Typ Enercon E-66/18.70 darf keine Ton- 
und Impulshaltigkeit gemäß TA Lärm 98 aufweisen.

rfUfÖcfeiwhneterl4^ind’ und Anla9endaten sind 1 Jahr aufzubewahren und auf Verlan­
gen der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord. Regionalstelle Gewerbeaufsicht Kob­
lenz. yorzulegen. Die aufgezeichneten Daten müssen einsehbar sein und in Klarschrift 
vorgelegt werden können. Es müssen mindestens die Parameter Windgeschwindigkeit 
Windrichtung. Leistung und Drehzahl erfasst werden y

5.

Immissionsschutzrechtliche Nebenbestimmungen - Schatten

4. Die Schattenwurfprognose vom 27.08.2008 weist für den relevanten Immissionsaufpunkt

Rosenhof (SR 02) in Illerich

^nmÜ/HrSChr AltU!I-9 der zumutbaren Beschattungsdauer von 30 h/a (worst case) bzw 
cü, i An d'!sem immissionsaufpunkt müssen alle für die Programmierung der A- 
schaltemnchtung erforderlichen Parameter exakt ermittelt werden.

Am Immissionsaufpunkt Rosenhof (SR 02) in Illerich darf kein Schatten durch die bean­
tragte Windkraftanlage (WKA 172) verursacht werden.

n^tliif eine 9®ei9"elte Abschalteinrichtung überprüfbar und nachweisbar sicher­
gestellt werden, dass die Schattenwurf-Immissionen der beantragten Windkraftanlaae am
ch^BesThattuSa R°Senh^ [®.R in ,llerich den Grenzwert für die maximal mögli- 

b ttT9 d / °n 30 Minuten Pro Ta9 oder die astronomisch maximal mögliche 
{W°f CaSf} T 30 StUnden bzw- die tetsächliche meteorologische 

e*BeSi?h-a?Un.9.sdauer ^ea ^von 8 stunden innerhalb von 12 aufeinander folqen-
hfPrr hf-Kddltl?n derZeiten aller schattenwerfenden Windkraftanlagen (Gesamt­
belastung) nicht überschritten wird. y

Die ermittelten Daten zu Sonnenscheindauer, Abschalt- und Beschattungszeiträumen 
SnHWhVOn derAbschaltemheit für jeden Immissionsaufpunkt registriert werden. Ebenfalls 
sind technische Storungen des Schattenwurfmoduls zu registrieren. Die registrierten Daten

a^'>e™ah™ und auf Verlangen der Struktur- und Genehmigungsdirektfon 
Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Koblenz, in Klarschrift vorzulegen.

Lichtreflexionen durch die Rotoroberfläche sind zu vermeiden. Für die Rotoroberfläche 
sollen mittelreflektierende Farben und matte Glanzgrade verwendet werden.

7.

8.
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9. Betriebseinrichtungen, die regelmäßig gewartet werden, müssen gut zugänglich sein.
Hierzu sind ausreichend bemessene Steigleitern, Ruhebühnen, Arbeitsbühnen und der­
gleichen vorzusehen, die mit Geländern bzw. Hand-, Zwischen- und Fußleisten ausgestat­
tet sein müssen.

10. Arbeitsmittel sind mit Schutzeinrichtungen auszustatten, die den unbeabsichtigten Zugang 
zum Gefahrenbereich von beweglichen Teilen verhindern oder die die beweglichen Teile 
vor dem Erreichen des Gefahrenbereiches stillsetzen. Die Schutzeinrichtungen

• müssen stabil gebaut sein
• dürfen keine zusätzlichen Gefährdungen verursachen
. dürfen nicht auf einfache Weise umgangen oder unwirksam gemacht werden können
. müssen ausreichend Abstand zum Gefahrenbereich haben
• dürfen die Beobachtung des Arbeitszyklus nicht mehr als notwendig einschränken
. müssen die für den Einbau oder Austausch von Teilen sowie für die Wartungsarbeiten 

erforderlichen Eingriffe möglichst ohne Demontage der Schutzeinrichtungen zulassen, 
wobei der Zugang auf den für die Arbeit notwendigen Bereich beschränkt sein muss

11. Die Befehlseinrichtungen müssen so angeordnet und beschaffen sein oder gesichert wer­
den können, dass ein unbeabsichtigtes Betätigen verhindert ist.

12. Arbeitsmittel dürfen nur durch absichtliche Betätigung der hierfür vorgesehenen Befehls­
einrichtung in Gang gesetzt werden können. Dies gilt auch

• für das Wiederingangsetzen nach einem Stillstand, ungeachtet der Ursache für diesen
Stillstand .. . , , . / D ^

• für die Steuerung einer wesentlichen Änderung des Betriebszustands (z. B. der Ge­
schwindigkeit, des Drucks usw.)

sofern dieses Wiederingangsetzen oder diese Änderung für die Beschäftigten nicht völlig 
gefahrlos erfolgen kann.

13. Bei Produktions-, Einstellungs- und Wartungsarbeiten am Arbeitsmittel müssen die Be­
schäftigten sicheren Zugang zu allen für die Durchführung dieser Arbeiten notwendigen 
Stellen haben. An diesen Stellen muss ein gefahrloser Aufenthalt möglich sein.

14 Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten muss eine Sprechverbindung zwischen Gondel und 
Bodenstelle funktionsbereit sein. Des Weiteren müssen Einrichtungen vorhanden sein, mit 
denen im Gefahrenfall Hilfspersonen herbeigerufen werden können. Jede Begehung der 
Anlage sollte durch mindestens zwei Personen erfolgen.

15. Die Rettung von Beschäftigten ist sicherzustellen. Hierzu sind entsprechende Abseilvor­
richtungen inkl. erforderlichem Zubehör in der Windkraftanlage vorzuhalten.

16 Nach Errichtung der Anlage ist vom Hersteller eine Konformitätserklärung gemäß Maschi­
nenrichtlinie (Richtlinie 98/37 EWG) für die Windkraftanlage als Ganzes auszustellen. Die­
se ist zusammen mit der entsprechenden Betriebsbeschreibung in der Windkraftanlage zur 
Einsichtnahme aufzubewahren.

Arbeitsschutzrechtliche Nebenbestimmungen
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17. Der Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Windkraftanlage ist der Struktur- und Genehmi­
gungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Koblenz, formlos schriftlich anzuzer
gen. Die Anzeige muss mindestens 1 Woche vor der beabsichtigten Inbetriebnahme vor- 
liegen.

18. Ein Wechsel des Betreibers bzw. ein Verkauf der Windkraftanlage ist der Struktur- und
Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht Koblenz unverzüqlich mit­
zuteilen. a

Allgemeine Nebenbestimmungen:

Hinweise:

Der Bauherr hat aufgrund der Baustellenverordnung vom 10.06.1998 (BGBl I S 1283) eine 
Vorankündigung zu erstatten, für Baustellen, bei denen

• die voraussichtliche Dauer der Arbeiten mehr als 30 Tage beträgt und auf denen mehr 
als 20 Beschäftigte gleichzeitig tätig werden, oder

• der Umfang der Arbeiten voraussichtlich 500 Personentage überschreitet.

Sie ist an die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord. Regionalstelle Gewerbeaufsicht 
Koblenz, zu übermitteln.

Die Vorankündigung muss nachstehende Angaben enthalten:

• Ort der Baustelle
• Name und Anschrift des Bauherrn
• Art des Bauvorhabens
• Name und Anschrift des anstelle des Bauherrn verantwortlichen Dritten
• Name und Anschrift des Koordinators
• voraussichtlicher Beginn und voraussichtliche Dauer der Arbeiten
• voraussichtliche Höchstzahl der Beschäftigten auf der Baustelle

Rahl f T ^eit9eber und Unternehmer ohne Beschäftigte, die voraussichtlich auf der 
Baustelle tätig werden

Er hat weiterhin einen geeigneten Koordinator zu bestellen 
schäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden.

. wenn auf der Baustelle Be-

Für Baustellen, auf denen Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden und

• eine Vorankündigung zu übermitteln ist, oder
• besonders gefährlichen Arbeiten ausgeführt werden,

'Stfe-I1? .S uheIhuitS' Und Gesundheitsschutzplan zu erstellen und anzuwenden. Besonders 
gefährliche Arbeiten sind u. a.: •

• Arbeiten in Gruben oder Gräben mit einer Tiefe von mehr als 5 m oder
• Arbeiten mit einer Absturzhöhe von mehr als 7 m
• Arbeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden, fortpflanzungsgefährdenden sehr 

giftigen, explosionsgefährlichen und hochentzündlichen Stoffen (z
B. Altlastensanierung)
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• Arbeiten mit einem geringeren Abstand als 5 m von Hochspannungsleitungen
• Auf- oder Abbau von Massivbauelementen mit mehr als 10 t Eigengewicht

III. Baurechtliche Nebenbestimmungen

1. Vor Baubeginn sind folgende Baulasten einzutragen;

Vereinigungsbaulast;
Flur 4, Flurst. 113 und 114

2 Die Typenprüfung Enercon E-70 E4 84 m Stahlrohrturm, Nabenhöhe 85 m, Rev. 6 ist ein­
schließlich der dort aufgeführten Auflagen Bestandteil der Genehmigung und beim Bau und 
Betrieb der Anlagen zu beachten.

3. Der Bauaufsichtsbehörde ist ein Inbetriebnahmeprotokoll mit einer Bestätigung vorzulegen, 
dass die Auflagen in den Prüfberichten sowie den gutachtlichen Stellungnahmen der ge­
nehmigten Typenprüfung erfüllt sind und dass die installierten Anlagen mit der begutachte­
ten und der der genehmigten Typenprüfung zugrunde liegenden Windkraftanlage identisch 
ist (Konformitätsbescheinigung).

4. Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesent­
lichen anderen Änderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist in nutzbarem Zustand 
zu erhalten. Ein Verlust seiner natürlichen Fruchtbarkeit ist zu vermeiden.

5. Vor Gründungsbeginn sind die Baugrundeigenschaften am geplanten Standort des Bau_ 
Vorhabens durch einen anerkannten Sachverständigen für Erd- und Grundbau gemäß der 
Landesverordnung SEGBauVO vom 17.09.2002 zu ermitteln und durch Vorlage eines 
Baugrundgutachtens und der Bescheinigung über den Baugrund sowie die Gründung
zu bestätigen.

6. Eine Bauüberwachung der Rotorblätter im Herstellerwerk ist durch einen unabhängigen 
Sachverständigen durchzuführen und durch eine Bescheinigung zu bestätigen. Diese Be­
scheinigung ist der unteren Bauaufsichtsbehörde unmittelbar nach Aufstellung der Anlagen 
vorzulegen.

7. Sobald mit Eisbildung, Schnee oder sonstigen Anhaftungen auf den Rotorblättern zu rech­
nen ist, sind die WEA sofort stillzusetzen. Um dies sicherzustellen, ist die WEA mit einer 
technischen Einrichtung auszurüsten, durch die entweder die WEA bei Eisansatz stillgesetzt 
wird (Eisdetektor) oder durch die der Eisansatz verhindert wird (Rotorblattheizung). Die 
Funktionssicherheit des installierten Systems ist nachzuweisen durch die gutachterliche Stel­
lungnahme eines Sachverständigen gemäß Anlage 2.7/10 Ziffer 3.3 der Liste der techni­
schen Baubestimmungen nach § 3 Abs. 3 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO). Bis 
zur Vorlage des geforderten Nachweises ist der Betrieb der Windkraftanlage einzustellen, 
wenn die Außentemperatur + 3 grad Celsius erreicht. Die Temperatur ist an windgeschützter
Stelle in Nabenhöhe zu ermitteln.

Mit Vereisung der Rotorblätter ist insbesondere zu rechnen bei Eisregen, Glatteis, Rauhreif, 
Nebelfrost und Schneeregen in der direkten Umgebung der WEA. Außerdem ist sicherzu-
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stelten, dass von dem stillstehenden Rotor der Anlagen über Fahrwegen keine Gefahr für 
Fußgänger ausgeht. Dieses hat entweder durch eine automatische Stellung des Rotors bei 
Abschaltung parallel zum Weg oder durch Sperrung des Weges für Fußgänger zu erfolgen. 
Die Anlagen dürfen erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn durch eine Sichtkontrol­
le sichergestellt ist. dass die Flächen der Rotorblätter frei von derartigen Anhaftungen sind.

8. Außerdem sind im Gefahrenbereich "Eiswurf" Warnschilder aufzustellen, die Fußgänger und 
sonstige Verkehrsteilnehmer gut sichtbar auf die Gefahr aufmerksam machen.

9. Die WEA müssen mit einem Sicherheitssystem versehen sein, dass jederzeit einen sicheren 
Zustand der Anlage gewährleistet. Das Sicherheitssystem muss in der Lage sein,

- die Drehzahl des Rotors innerhalb des zulässigen Drehzahlbereichs zu halten
- bei Lastabwurf. Kurzschluss, Netzausfall oder bei Betriebsstörungen die Anlage in ei­

nem ungefährlichen Zustand zu halten und y
- bei normalem Betrieb den Rotor in Ruhestellung (Parkstellung) zu bringen.

10. Das Sicherheitssystem muss darüber hinaus
- redundant ausgelegt sein und
- mit einem Erschütterungsfühler gekoppelt sein.

11. Es sind mindestens zwei voneinander unabhängige, automatisch ohne zeitliche Verzö­
gerung einsetzende Bremssysteme erforderlich. Jedes Bremssystem muss in der Lage sein 
den Rotor auf eine unkritische Drehzahl abzubremsen.

12’ zu unteSlhen6" ^ hÖChStenS ZWei Jahren sind die WEA folgender regelmäßigen Prüfung

l?iefrKeitDeTriCuhtUn9en Und die übertra9ungstechnischen Teile auf Funktions- 
flussimg81* Und Stlllstand unter Berücksichtigung der gegenseitigen Beein-

forh^?nHeiberI1rtf ^iese?rüfun9en auf seine Kosten durch den Hersteller oder einen 
fachkundigen Wartungsdienst durchführen zu lassen.

13’ jahrllCh einer visuel|en Kontrolle durch einen Sachkundigen des Her-
stellers bzw_ Betreibers zu unterziehen. Mindest zweijährlich ist die Vorspannung der
WartunnqharvfhB nS Abl|USSeS ZU kontrollieren- Die Kontrollen und deren Umfang sind im 
ühpr np?innfdbUCS der.^l396 zu dokumentieren. Eventuell auftretende Schäden.welche 
über geringfügige Beschädigungen hinausgehen, sind dem Sachverständigen mitzuteilen.

14‘ hat-KCh 6in anerkannter Sachverständiger vom ordnungsgemäßen Zustand der
Spiorbptt fr ZU uboraeugen. Nach 12 Jahren verkürzt sich dieser Zeitraum auf 2 Jahre Bei
orüfunfriP^ n sind ^,ndestens eine visuelle Kontrolle der Blattoberfläche sowie eine Über­
fein?9 d Bfenschbereiches und eine stichprobenartige Prüfung der Vorspannung der Be- 
estigungsschrauben durchzufuhren. Gegebenenfalls ist das Auftreten von Rissen und ande-
malkiahmen'festzulegen.' Veränderun9en der ^-Struktur zu beurteilen und Reparatur-

15. Jede WEA muss eine Vorrichtung zur Arretierung der beweglichen Teile haben damit Über- 
können.6" S°W,e WartUngS' Und lnstandsetzungsarbeiten gefahrlos durchgefüh’rt werden
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16. Nach Einstellung des Betriebes der WEA sind diese und die Trafostationen abzubrechen 
und zu entsorgen.

17. Zur Sicherstellung dieser Rückbauverpflichtung ist bei der Kreisverwaltung Cochem-Zell vor 
Baubeginn eine Sicherheitsleistung in Höhe von

105.000,- Euro
in Form einer selbstschuldnerischen Bankbürgschaft einer deutschen Großbank oder öf­
fentlichen Sparkasse zu hinterlegen, ln der Bürgschaft ist sicherzustellen, dass die bur- 
qende Bank den Bürgschaftsbetrag auf erstes Anfordern an die Kreisverwaltung Co­
chem-Zell zahlt und auf die Einreden der Anrechnung, der Aufrechnung und der Voraus­
klage verzichtet (§§ 770, 771 BGB).

IV. Wasser- und abfallrechtliche Nebenbestimmungen .
1 Trafos und andere elektrische Anlagen und Betriebsmittel, in denen sich flüssige was­

sergefährdende Stoffe befinden, sind entsprechend Anlage 3 Nr. 3.2 VAwS zu errichten und

zu betreiben.

2 Hydrauliksysteme und andere Anlagenteile mit Verwendung wassergefährdender Stoffe sind 
entsprechend Anlage 2 Nr. 2.5 VAwS zu errichten und zu betreiben.

3. Das Merkblatt "Betriebs- und Verhaltensvorschriften beim Umgang mit wassergefährdenden 
Stoffen" ist an gut sichtbarer Stelle dauerhaft anzubringen.

4 Es ist eine Betriebsanweisung mit Überwachungs-, Instandhaltungs- und Alarmplan auf­
zustellen und einzuhalten. Die Betriebsanweisung kann auch in Betriebsanweisungen nach 
anderen Rechtsvorschriften integriert werden; die wasserrechtlich bedeutsamen Teile sind 
dann deutlich zu kennzeichnen.

5 Schadensfälle und Betriebsstörungen sind unverzüglich der unteren Wasserbehörde, der 
nächsten allgemeinen Ordnungsbehörde oder der Polizei zu melden, sofern ausgetretene 
wassergefährdende Stoffe in ein Gewässer, eine Abwasseranlage oder in den Boden einzu­

dringen drohen.

6 Bei Schadensfällen und Betriebsstörungen sind die betreffenden Anlagen unverzüglich au- 
ßer Betrieb zu nehmen, sofern eine Gefährdung oder Schädigung eines Gewässers nicht auf 
andere Weise verhindert oder unterbunden werden kann.

V.
1.

laturschutzrechtliche Nebenbestimmungen __ ... .
Gemäß § 10 Abs. 4 und 5 LNatSchG i.V.m. der Landesverordnung über die Ausgleichszah- 
lunq vom 24 01 1990 und der Ersten Landesverordnung zur Änderung der Landesverord- 
nung über die Ausgleichszahlung nach § 5 a LPfIG vom 07.05.1991 in Verbindung mit dem 
Weisungsschreiben des Ministeriums für Umwelt vom 03.02.1992; Az. 10212-88021-4, wird
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die Ausgleichszahlung für verbleibende erhebliche 
Landschaftsbildes) wie folgt festgesetzt: Beeinträchtigungen (insbesondere des

Für die 80 Höhenmeter 
eine Ausgleichszahlung 
zu legen.

von 20 m bis 100 m ist nach den vorgegebenen Rahmensätzen 
von insgesamt 511.29 EUR/Höhenmeter je Anlage zu Grunde

Ausgleichs^hkj'ng^von ^nsgesämlTo^^srE^Hör^69?00"6^ Rahmensätzen eine

Stiipiiiii
80 m (20 m - 100 m) x 511,29 € = 

20 m (100 m - 120 m) x 1.022,58 € =

/10

40.903,20 EUR 
20.451.60 EUR
61.354,80 EUR 
6.135.48 EUR

Ausgleichszahlung; 6.135,48 EUR

Die WEA dürfen erst dann in Betrieb genommen werden, wenn dieser Betrao an dia
des Kaptete M02 l£ntonr-: 72900' BLZ': 57050120, unter Angabe

p 402, Titels 28201 und der Dienststellennummer 2109 gezahlt worden ist.

Z Be®int1'ächtigungen. die bis zur Höhe von 20 m entstehen, sind gesondert auszuolei-
natiu k 16 omPens®tlonsmaß,nahmen s'nd im Fachbeitrag Naturschutz darzustellen Alter 
nativ kann auch ein Ersatzgeld gemäß § 10 Abs. 3 LNatSchG geleistet werden Dia Hnha
de^ Akf3^961^85 5-000’00 EUR Pro Anlage und wäre vor Baubeginn unter Angabe
BIZ 587 512 Oo'hJiT'I °7f/20“; HHST 5-5'4'5-1 •46290° auf S: Kto Nr 4606
BLZ 587 512 30 bei der Sparkasse Mittelmosel Eifel-Mosel-Hunsrück zu überweisen.

3’ b™ 7nic^9es im FrühJahr und Herbst sind bei kritischen Wettersituationen
bzw. schlechten Zugbed.ngungen (z.B. Nebel, starker Regen, starker Gegen Jndldte Anla
sten xLdle Pa,Uer ei"erZlJ9welle <etwa ab Mittag bis in die frühen Morgenstunden des nach 
sten Tages) abzuschalten und die Rotoren längs zur Zugrichtung auszurichten Die dafür 

twendigen Beobachtungen sind von einem Ornithologen zu koodinieren Dieser holt bei
denlUoTzuaed^ Krani'rhf0" d Deutsdhla"d und angrenzenden Ländern Informationen über 
ptninn ^ 9 der. von den großen Rastplätzen in Nordostdeutschland (Rügen-Bock
ePn9Dte B^obacMunaan d^S (Bra"dabbur9) “nd analog in Frankreich (Llfdu Der) 
ein. uie Beobachtung an den Hauptzugtagen ist von exponierter Stelle in Zuorichtunn vnr
dem Anlagenstandort vorzunehmen. Die Beobachtung ist in einer ausreichenden Entfernuno
ZuSrnnn^H n’A0idaSS gewährleistet ist> dass die Fernüberwachungsstelle vor Eintreffen des 
Zugtrupps d,e Anlagen abschalten und die Rotoren in Zugrichtung ausrichten kann

richtuno'der Windkraft" fr Wald"äche Ubd d®r Waldfunktionen müssen auf das bei der Er- 
trärSmno^ pdk ft Ja9eDUnum9angliche Maß beschränkt bleiben (Baubedingte Beein­
trächtigungen). Eine weitere Beeinträchtigung des Waldes und seiner Stabilität vnr r=rm«r,ii
chung eines störungsfreien Betriebes der Windenergieanlage (z.B. durch Rückschritt, Wip-'

4.



- Seite 10 -

felköDfunq oder gar Rodungsmaßnahmen) scheidet daher grundsätzlich aus Vielmehr muss 
umgekehrt vom Anlagenbetreiber sichergestellt werden, dass betriebsbedingte Beeinträchti­
gungen des Waldes durch die Windenergieanlage ausgeschlossen sind. Bei der Prazisie- 
rung der Planung der Einzelstandorte sind außerdem forstwirtschaftliche Belange im Detail 
zu berücksichtigen und alle Planungen mir der Forstbehorde abzustimmen.

5 Gemäß 5 15 LWaldG sind Maßnahmen zur Vorbeugung, Verhütung und Bekätnfung von 
Waldbränden zu treffen. Die Brandgefährdung von Windenergieanlagen ist generell als ge­
ring einzuschätzen. Allerdings ist das Gefahrenpotenzial in Waidgebieten hoher als im Of­
fenland Daher sind Windenergieanlagen am und insbesondere im Wald mit Brandmeldeem- 
richtunoen auszustatten. Der Einbau von Selbstlöschanlagen wird daher empfohlen. Die Zu- 
fahrtsv^eMüssen ganzjährig für die Feuerwehr erreichbar und befahrbar sein sowie eine 
zulässige Gesamtmasse von 16 t und eine Achslast von 101 tragen können. Die Zufahrten 
zu denWindenergieanlagen müssen in der Regel eine lichte Breite und Hohe von s 
3 50 m haben Die Eigentümer oder Betreiber von Windenergieanlagen sind verpflichtet, a 
notS/endigen organisLrischen Vorkehrungen zu treffen, insbesondere betriebliche /Marm- 
und Gefahrenabwehrpläne aufzustellen und fortzuschreiben, die mit den Alarm- ünd &n- 
satzplänen der Gemeinden und den anderen an der Gefahrenabwehr beteiligten stel.len 
Einklang stehen. Jede Planung muss Hinweise auf die Erreichbarkeit der nächst stat|or'ier- 
ten Feuerwehr-Facheinheit "Höhenrettung" oder einer vergleichbaren Organisation enthal­
ten Gemäß DIN 14096 ist eine Brandschutzordnung zu erstellen. Alle Firmen, die Arbeiten 
auf bzw in einer Windenergieanlage durchführen, müssen in der Lage sein, bei Gefahr Md- 
arbeiter selbst aus der Anlage zu retten. Sämtliche Anlagen sind gemäß dem Windenergie- 
anlagen-Notfallinformationssystem (WEA-NIS) des "Arbeitskreises für s'cherJel‘in der 
Windenergie (AkSiWe)" zu kennzeichnen und in einem Kataster, das relevante Daten w 
WEA NIS9Kürzel. Standort/Gemarkung. UTM-Koordinaten, Nabenhohe. Rotordurch-messer 

etc. enthält, zu katalogisieren.

VI Luftverkehrsrechtliche Nebenbestimmungen • u „
Es wird eine Kennzeichnung gemäß der „Allgemeinen Verwaltungsvorschnft zur Kennzeichnung 
von ÄrthinSSrnisseh- (NFL l 143/07 vom 24.05.2007) sowie die Veröffentlichung als Hm-

dernis gefordert.

Da eine Tanpskennzeichnuno für die Windkraftanlagen erforderlich ist, sind die Rotorblätter der 
Windkraftanlage weiß/grau und im äußeren Bereich durch 3 Farbfelder von je 6 m La^9e außen 
beginnend 6 m orange/rot - 6 m weiß/grau - 6 m orange/rot) zu kennzeichnen. Hierfür sind die 
Farbtöne Verkehrsweiß (RAL 9016), Grauweiß (RAL 9002). Lichtgrau (RAL 7035), 
achatgrau (RAL 7038), Verkehrsorange (RAL 2009) oder Verkehrsrot (3020) zu verwen en.

Um den erforderlichen Kontrast herzustellen, sind Weiß mit Orange und Grautöne mit Rot zu 
kombin^ren ole Verwendung entsprechender Tagesleuchtfarben ist zulässig. Die äußersten

Farbfelder müssen orange/rot sein.

Am geplanten Standort können alternativ auch weiß blitzende Mittelleistungsfeuerrmt einer mitt­
leren Lichtstärke von 20 000 cd + 25 % (Typ A gemäß ICAO Anhang 14, Band 1, Punkt 6.3.3) in 
Verbindung mit einem 3 m hohen Farbring orange/rot am Mast (bei Gittermasten 6 m) begin­
nend in 40 + 5 m Höhe über Grund und je einem Farbfeld orange/rot von 6 m Lange an den 
Spitzen der Rotorblätter eingesetzt werden. Die weiß blitzenden Mittelleistungsfeuer dürfen nie 
durch den Rotor verdeckt werden.

Die Nar-.htkennzeichnuno soll aus Hindernisfeuern an den Biaftspitzen (Blaftspitzenhindemisfeu- 
er jeweils 10 cd) in Verbindung mit einem Hindernisfeuer (10 cd) auf dem Maschinenhausdach 
bestehen. Bei dieser Ausführung muss durch Steuereinrichtungen sichergestellt werden, dass
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immer das höchste Blatt in einem Bereich + 60° (bei 
an gemessen beleuchtet ist. Bei Stillstand des Rotors 2-Blattrotoren + 90°) von der Senkrechten 

sind alle Spitzen zu beleuchten.
Die Nachtkennzeichnung kann alternativ 
oder das Feuer "W-rot" (100 cd). angebracht werden durch Gefahrenfeuer (2000 cd)

s^ana9ur;r iewei,s 9edoppe"und ver-

Sie™g2nbla,tSPitZe daS «» «• - 50 m. das Feuer W, rot um max. 66 m

Leuchtmrtte^mtt5langerrSLebeSasdaaerlz0BlaLEDterfJmSC*rf^Unh ^ ein &SatZfeuer erfol9en- Bei 

umscha!tenderSPannUn9SqUe"e mUSS SiCh die Befeueru"9 automatisch auf ein Ersatzstromnetz

aDkh9eJendundnmdeNofsi?ohrrne„n.Sind nac!( Errei.':hen ^r jeweiligen Hindernishöhe zu 

noch kein Netzanschluss besteht. 9en- Dles #,lt auch wahrend d6r Bauphase, wenn

Eine Reduzierung der Nennlichtstärke bei weiß blitzenden Mittelleistunosfeuem unri/nH*»r rofoh 

fahrthindemLen zu erfolgtm a"8emeinen Verwaltungsvorschhft zur Kennzeichnung von Luft-
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Ausfälle der Befeuerung, die nicht sofort behoben werden können, sind der NOTAM- Zentrale in 
Frankfurt/Main unter 6er Rufnummer 069/786 629 bekannt zu geben. Ein Ausfall der Befeuerung 
ist in max 14 Tagen instand zu setzen! Die erforderliche Veröffentlichung durch die NOTAM 
Zentral ist nur für diesen Zeitraum sichergestellt. Sollte der Ausfall in einem kürzeren Zeitrau 
erfolgen, ist die gleiche Stelle unbedingtwieder unter der genannten Telefonnummer in Kenntnis

zu setzen.“

Da die Windkraftanlage als Luftfahrthindernis veröffentlicht werden muss, ist dem

Landesbetrieb Mobilität (LBM) 
Fachgruppe Luftverkehr 

Gebäude 890 
55483 Hahn-Flughafen

die rechtzeitige Bekanntgabe des Baubeginns unter Angabe des Aktenzeichens V 111/13 -1903 
781a mit folgenden, endgültigen Veröffentlichungsdaten anzuzeigen:

1)
2)

3)
4)
5)

Name des Standortes (Gemarkung, Flur, Fist.) _ ...
Geogr. Standortkoordinaten (Grad, Min. und Sek. mit Angabe des Bezugsellipsoid 
Krassowski oder WGS 84 mit einem GPS-Empfänger gemessen])
Höhe der Bauwerksspitze [m ü. Grund]
Höhe der Bauwerksspitze [m ü. NN]
Art der Kennzeichnung (Beschreibung)

[Bessel,

Des Weiteren ist dem LBM ein Ansprechpartner mit Anschrift und Telefonnummer anzugeben, 
der einen Ausfall der Befeuerung meldet bzw, für die Instandsetzung zuständig ist.

y1' Den^gesehene^AbstaixTder Windkraftanlage zur K 24 ist einzuhalten. Die Straßenmeiste­

rei Cochem (Tel.; 02671/ 98740) ist rechtzeitig vor Baubeginn zu informieren.

2. Es darf keine neue Zufahrt zur K 24 angelegt werden. Die verJf h/^ 
ausschließlich unter Mitbenutzung des Wirtschaftsweges ^r K 24 bej f 
telbare Zufahrt erfolgen. Der beiliegende Auszug aus der Feldkarte M 1 . 5000 ist Bestand
teil dieser Zustimmung.

3 Die Sichtdreiecke nach RAS-K-1 im Zufahrtsbereich sind in beide Richtungen der K24 be­
messen 3,00 m ab der Hinterkante der Fahrbahn auf einer Lange von je mmd. 110 m dauer 
haft insbesondere von sichtbeeinträchtigendem Bewuchs freizuhalten.

4 Die bituminöse Befestigung der Zufahrt ist regelmäßig in einem ordnungsgemäßen Zustand 
zu unterhalten und dauerhaft nach den anerkannten Regeln der Technik zu erhalten.

6 Die Änderung der mittelbaren Zufahrt (Wirtschaftsweg ) zur freien Strecke der K 24 im Hm-
' blick auf die mit der Errichtung der Windkraftanlagen ve;bund^e obf^ “

lieh vermehrte und andersartige Nutzung des Weges gilt gemäß § 43 Abs. 3 i.V.m. § 41 Abs.
1 LStrG als Sondernutzung.

6 Die Änderung der Zufahrt wird gemäß § 43 Abs. 3 i.V.m. § 41 Abs. 2 LStrG widerruflich er­
laubt. Ein Widerruf kommt insbesondere zum Zwecke der Änderung od®r yerlegur!9 d® ^ 
fahrt sowie bei Vorliegen einer anderweitigen ordnungsgemäßen Erschheßungsmoglich

in Betracht.
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7. Ist für die Zuwegung über den Wirtschaftsweg eine behördliche Genehmigung, Erlaubnis 
oder dergleichen nach anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften oder eine privatrechtliche 
Genehmigung oder Erlaubnis durch die Gemeinde- bzw. die Verbandsgemeindeverwaltung 
erforderlich, so hat sie der Antragsteller einzuholen.

8. Der Erlaubnisnehmer hat gegen den Träger der Straßenbaulast keinen Ersatzanspruch bei 
Widerruf oder bei Sperrung, Änderung oder Einziehung der Straße.

9. Für die Sondernutzung kann gemäß § 47 LStrG eine Gebühr erhoben werden. Die Festsetzung 
der Sondernutzungsgebühr erfolgt durch gesonderten Bescheid des Straßen- und Verkehrsam­
tes Cochem.

10. Der Antragsteller wird ausdrücklich auf die Bußgeldvorschriften des § 53 LStrG hingewiesen.

11. Die Genehmigung bzw. Erlaubnis für die Ausübung der Sondernutzung gilt nur für den An­
tragsteller und seine Rechtsnachfolger, soweit diese Eigentümer oder Nutzungsberechtigte des 
Grundstückes sind. Der Rechtsnachfolger hat der Straßenbauverwaltung innerhalb von 3 Mo­
naten die Rechtsnachfolge anzuzeigen. Bis zur Anzeige bleibt auch der bisherige Sondernut­
zungsausübende verpflichtet.

12. Alle im Zusammenhang mit dem Bestand und der Ausübung der Sondernutzung sich ergeben­
den Mehraufwendungen und Schäden sind der Straßenbauverwaltung zu ersetzen.

Von allen Ansprüchen Dritter, die infolge der Benutzung oder der Herstellung, des Bestehens, 
der Unterhaltung, der Änderung oder der Beseitigung der Zufahrt gegen die Straßenbauverwal­
tung oder gegen einen für diese tätigen Bediensteten geltend gemacht werden, hat der Erlaub­
nisnehmer die Straßenbauverwaltung und den betroffenen Bediensteten freizustellen, es sei 
denn, dass diesen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

Die Rechte aus Absatz 1 stehen auch dem Verkehrssicherungspflichtigen und seinen Bediens­
teten zu.

13. Der Erlaubnisnehmer ist verpflichtet. Verunreinigungen der Kreisstraße, die im Zufahrtsbereich 
durch die Benutzung verursacht werden, unverzüglich auf seine Kosten zu beseitigen.

14. Die Erlaubnis erlischt durch Widerruf, Zeitablauf oder Aufgabe der Nutzung. Die Aufgabe der 
Nutzung ist der Straßenbauverwaltung unverzüglich anzuzeigen.

15. Der Erlaubnisnehmer wird weiter auf folgende Vorschriften des Landesstraßengesetzes hinqe-
wiesen: a

§ 41 Abs. 3

Der Erlaubnisnehmer hat dem Träger der Straßenbaulast alle Kosten zu ersetzen, die die­
sem durch die Sondernutzung entstehen. Er hat auf Verlangen der Straßenbaubehörde die 
Anlagen aufseine Kosten zu ändern. Bei Erlöschen oder Widerruf der Erlaubnis sowie bei 
Einziehung der Straße kann der Träger der Straßenbaulast auf Kosten des Erlaubnisneh­
mers die Anlagen entfernen und den benutzten Straßenteil in einen ordnungsgemäßen Zu­
stand versetzen oder von dem Erlaubnisnehmer diese Maßnahme innerhalb angemessener 
Frist verlangen. Der Träger der Straßenbaulast hat Anspruch auf angemessene Vorschüsse 
und Sicherheiten.
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S 41 Abs. 4

Der Erlaubnisnehmer hat die in Ausübung der Sondernutzung herzustellenden Anlagen so zu 
errichten und zu unterhalten, dass sie den gesetzlichen Vorschriften, den Anforderungen der 
Sicherheit und Ordnung sowie den anerkannten Regeln der Technik genügen. Arbeiten an der 
Straße bedürfen der Zustimmung der Straßenbaubehörde.

VIII. Denkmalschutz
1. Da bei Erdbewegungen erfahrungsgemäß Fundstellen kulturgeschichtlich bedeutsamer 

Denkmäler angeschnitten und meist aus Unkenntnis zerstört. Daher bitten wir in jedem Fall, 
dem Landesamt für Denkmalpflege - Archäologische Denkmalpflege den Beginn der Erdar­
beiten rechtzeitig (zwei Wochen vorher) anzuzeigen, damit möglichst schon während der 
Erdarbeiten die archäologischen Befunde und Funde erkannt und fachgerecht aufgenom­
men werden können. Eine Beeinträchtigung der laufenden Arbeiten erfolgt im Allgemeinen 
nicht.
Die örtlich eingesetzten Firmen sind entsprechend zu belehren. Etwa zu Tage kommende 
archäologische Funde (wie Mauern, Erdverfärbungen. Knochen und Skelettteile, Gefäße o- 
der Scherben, Münzen und Eisengegenstände usw.) unterliegen gern. §§ 16-21 Denkmal­
schutz- und -pflegegesetz Rheinland-Pfalz der Meldepflicht an das Landesamt für Denkmal­
pflege, Abt. Archäologische Denkmalpflege, Festung Ehrenbreitstein in Koblenz unter der 
Rufnummer 0261/73626

IX. Sonstige Nebenbestimmung
Alle Schäden bzw. Schadensersatzforderungen, die durch den Bau und Betrieb der WEA an 
bzw. durch die Netzanlagen des RWE entstehen, sind vom Errichter/Betreiber zu tragen.

Begründung:
Mit Antrag vom 03.11.03 begehrten Sie die Erteilung einer immissionsschutzrechtlichen Ge­
nehmigung zur Errichtung einer Windkraftanlage. Gemäß § 19 BImSchG in Verbindung mit der 
4. BImSchV war im vorliegenden Fall ein vereinfachtes Verfahren durchzuführen.

Die Genehmigungsbedürftigkeit der beantragten Anlagen ergibt sich aus § 4 Abs. 1 BImSchG 
und § 19 BImSchG in Verbindung mit § 1 der 4. BImSchV und Nr. 1.6, Spalte 2 des Anhangs der 
4. BImSchV.

Die Zuständigkeit der Kreisverwaltung Cochem-Zell ergibt sich aus § 1 Abs. 2 der Landesverord­
nung über die Zuständigkeiten auf dem Gebiet des Immissionsschutzes vom 14.06.2002 (GVBI. 
S. 280) in der zur Zeit geltenden Fassung.
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^SS8^“"56" 2“ e™arten Sind- SOmlt war eine Umweltverträglichkeltsprü-

Die Zulässigkeit der Nebenbestimmungen ergibt sich aus § 12 BImSchG Die Nebenbestim

und ™ s sisä*

Allgemeine Hinweise:
°!«? Genehmigung ergeht unbeschadet der behördlichen 
blmSchG nicht von ihr eingeschlossen werden. Entscheidungen, die nach § 13

Anlaq^während ein^ 7^^ BeSCheid ?st9esetzten Frist erlischt die Genehmigung, wenn die 
Abs 91 Nr 2 rnmlrh A2^ nms h°n mehr 3,8 drei Jahren nicht mehr betr'eben worden ist (§ 18 
aufgehoben SlÄS USg? femer’ daS ^ehmigungserfordiL

Aufgrund§ 15 Abs. 1 BImSchG sind Sie verpflichtet, jede Änderung der Lage der Beschaffen
beJormit der ÄndTr S An‘a9e’ SOfem eine Genehmigun9 nicht beantragt wird, einen Monat 
bevor mit der Änderung begonnen werden soll, der SGD Nord, ReGA Koblenz schriftlich an ’
kann TnndteZ ’Z? IT9 aUf d'e in § 1 BlmSchG ÄmSiSSS
npr A^od ^A.. ? 91everfahren Wird 9ePrüft’ ob die Änderung einer Genehmigung bedarf
se § 1° 1 83,2 2 ^

den Betneb der Anla9e einzustellen, ist uns dies unter Angabe des
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Kostenfestsetzung:

Für die Erteilung dieser Genehmigung werden aufgrund des Landesgebuhrengesetzes für 
Rheinland-Pfalz (LGebG) vom 03.12.1974 (GVBI. S. 578) in Verbindung mit der Landesverord­
nung über die Gebühren im Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt und Forsten - Be- 
sönderef Gebührenverzeichnis - vom 31.03.1993 (GVBI. S. 171 ff.), jewe,ls m der zur Zeit gel- 
tenden Fassung, folgende Gebühren und Auslagen erhoben.

Immissionsschutzrechtliche Gebühr 
Gebühren und Auslagen für die Mitwirkung 
von Fachbehörden;
- Struktur- und Genehmigungsdirektion 

Nord, Regionalstelle Gewerbeaufsicht, 
Koblenz

- Untere Bauaufsichtsbehörde

5.750,00 EUR 

1.128,56 EUR

500,00 EUR

Untere Landespflegebehörde 
Landwirtschaftskammer 
Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz 
-Referat Luftverkehr- 
Landesbetrieb für Straßen- und Verkehr

93,50 Euro
23.00 Euro 

200,00 Euro

20.00 EUR

sonstige Auslagen: 
Porto 3,08 EUR

Summe: 7.718,14 EUR

Sie sind gemäß § 13 Abs, 1 Ziffer 1 LGebG zur Zahlung dieser Gebühren und Auslagen ver­
pflichtet. Die Voraussetzungen für eine Gebührenfreiheit nach den §§ 7 und 8 LGebG liegen

nicht vor.
Bitte überweisen Sie daher den Gesamtbetrag in Höhe von 7.718,14 EUR unter Angabe der 
Anordnunqsnummer 900023980 und der Haushaltsstelle 5.6.1.0.1.431200 innerhalb der nächs­
ten vier Wochen auf eines der auf Seite 1 dieses Bescheides angegebenen Konten der Kreis­
kasse Cochem-Zell.

Die Berechnung der immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsgebühr erfolgt auf der Grund­
lage der unter den Nrn. 4.1.1 ff. des Besonderen Gebührenverzeichnisses vorgegebenen Ge­
bührenrahmen. Gemäß § 9 LGebG sind bei der Festsetzung der Gebühren auf der Grundlage 
von Rahmensätzen zu berücksichtigen

der mit der Amtshandlung verbundene Verwaltungsaufwand, soweit Aufwendungen nicht als
Auslagen gesondert berechnet werden, und A u
die Bedeutung, der wirtschaftliche Wert oder der sonstige Nutzen der Amtshandlung für den

Zur Berücksichtigung des wirtschaftlichen Wertes oder des sonstigen Nutzens der Amtshand­
lung für den Gebührenschuldner sollen nach einer Vorgabe des Ministeriums für Umwelt und 
Forsten grundsätzlich die Errichtungskosten für die beantragte Anlage zugrunde gelegt wer en.

Im vorliegenden Fall ergibt sich danach eine immissionsschutzrechtliche Genehmigungsgebuhr 
in Höhe von 1.750,00 Euro plus 0,25 v.H. der um 500.000 Euro verringerten Errichtungskosten.
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Rechtsbehelfsbelehrung:

SSSSSsS'aaBÄssr
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag

Thorsten Loosen
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- Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord 
Regionalstelle Gewerbeaufsicht Koblenz 
Stresemannstr. 3-5 
56068 Koblenz

LBM Cochem-Koblenz 
Postfach 1540 
56805 Cochem

. LBM Rheinland-Pfalz 
- Referat Luftverkehr - 
Gebäude 663 
55483 Hahn-Flughafen

i _ Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz 
Referat 10214 
Kaiser-Friedrich-Straße 1 
55116 Mainz

Verbandsgemeindeverwaltung Kaisersesch 
Bahnhofstr. 47 
56759 Kaisersesch

Sehr geehrte Damen und Herren,

nhobei9fU9teun Abd™ck unseres Genehmigungsbescheides übersenden wir mit der Bitte um 
PMfn^/aChUn9 hmf 1°?lcb der auf9rund Ihrer Stellungnahme in den Genehmigungsbescheid 
aufgenommenen Nebenbestimmungen. Wir bitten um Mitteilung, wenn Sie im Rahmen Ihrer 
Überwachung feststellen, dass Nebenbestimmungen nicht beachtet bzw. erfüllt werden. 
Zusatz für die SGD Nord: ein Ordner Antragsunterlagen wird nachgereicht.

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag

Thorsten Loosen

7. Frau Schatz-Fischer z.K

8. Herrn Knigge z.K ,
'iü /;

9. Wvl.




